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0. Präambel
Die Landesregierung misst dem weiteren Ausbau einer quali-
tativ hochwertigen Ganztagsbetreuung im Land Brandenburg 
eine hohe Bedeutung bei und begrüßt insofern ausdrücklich die 
weiteren Bundesfinanzhilfen in Höhe von 2,75 Mrd. Euro, von 
denen rund 83 Mio. Euro nach Brandenburg fließen und den 
Rechtsanspruch auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsan-
gebote ab 2026 investiv flankieren: Ganztägige Bildungs- und 
Betreuungsangebote für Grundschulkinder sollen attraktive 
Freizeitangebote und eine individuelle Förderung für alle be-
reitstellen und die Bildungseinrichtungen somit zu Lern- und 
Lebensorten werden. Über eine Änderung des § 24 Absatz 4 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) wird ab 2026 
stufenweise ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grund-
schulkinder eingeführt. Der Rechtsanspruch sieht einen Be-
treuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor 
(Werktage im Sinne von § 7 SGB VIII sind die Wochentage 
Montag bis Freitag). Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der 
Rechtsanspruch soll auch in den Ferien gelten. Um die Länder 
und Kommunen bei der Gewährleistung dieses Anspruchs zu 
unterstützen, sah der Koalitionsvertrag für die 19. Legislatur-
periode vor, Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 2 Milliarden 
Euro zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsange-
bote zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen des Konjunktur- und 
Krisenbewältigungspakets (Koalitionsbeschluss vom 3. Juni 
2020) wurden zur Beschleunigung des Ausbaus von Ganz-
tagsschulen und Ganztagsbetreuung weitere Finanzhilfen des 
Bundes in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro beschlossen. 
Ende 2020 haben die Länder und der Bund mit der Unterzeich-
nung einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung das erste 
Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturaus-
bau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gestartet, 
mit dem der Bund den Ländern 750 Millionen Euro zur Ver-
fügung stellt („Finanzhilfen des Bundes für das Investitions-
programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder“). Am 15. Dezember 2020 
ist außerdem das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens 
„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Kinder im Grundschulalter“ (Ganztagsfinanzierungsgesetz - 
GaFG) in Kraft getreten. Zusammen mit den Mitteln aus dem 
ersten Investitionsprogramm werden über dieses Sondervermö-
gen Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 3,5 Milliarden Euro 
zur Verfügung gestellt. Die Ausgestaltung dieser Finanzhilfen 
regeln neben der vorgenannten Verwaltungsvereinbarung das 
Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger 
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Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschul-
alter (Ganztagsfinanzhilfegesetz - GaFinHG) vom 2. Oktober 
2021 (BGBl. I S. 4602, 4603), das durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5248) geändert worden 
ist, und die basierende „Verwaltungsvereinbarung zur Durch-
führung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Aus-
bau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder 
im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau)“.

1. Rechtsgrundlagen, Zuwendungszweck
Das Land Brandenburg gewährt mit der Unterstützung des 
Bundes nach Maßgabe

- der „Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des 
Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau 
ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kin-
der im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganz-
tagsausbau)“,

- dieser Förderrichtlinie sowie
- der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus-

haltsordnung (VV/VVG-LHO zu § 44 LHO) des Landes 
Brandenburg

Zuwendungen zur Förderung notwendiger Investitionen in den 
quantitativen und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- 
und Betreuungsangebote für Grundschulkinder.

1.1 Definitionen
1.1.1 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote im Sinne die-
ses Investitionsprogramms sind Angebote zur Förderung von 
Grundschulkindern in Tageseinrichtungen gemäß § 22 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie in Schulen mit 
ganztägigen Angeboten, soweit sie von Kindern im Grundschul-
alter besucht werden und spätestens ab 1. August 2026 sowie ab 
Beendigung der Investitionsmaßnahmen den in Artikel 1 Nr. 3 
Ganztagsfördergesetz i. V. m. § 24 Absatz 4 SGB VIII in der ab 
dem 1. August 2026 geltenden Fassung geregelten zeitlichen Be-
treuungsumfang anbieten können. Voraussetzung ist, dass eine 
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII vorliegt oder eine entspre-
chende gesetzliche Aufsicht nach § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
SGB VIII, dazu gehört insbesondere die Schulaufsicht, besteht.

1.1.2 Grundschulkinder
Grundschulkinder im Sinne dieser Richtlinie sind Kinder ab 
dem Schuleintritt bis zum Ende der vierten Schuljahrgangsstufe 
unabhängig davon, welche Schulform sie besuchen.

1.1.3 Ganztagsplatz
Ein Platz im Sinne dieser Richtlinie ist jedes für ein Grund-
schulkind nach Nummer 1.1.2 durch den Träger räumlich aus-
reichend vorgehaltene Angebot nach Nummer 1.1.1, das einer 
zeitgemäßen Ganztagsbetreuung entspricht.

1.2 Gewährung der Zuwendungen
Zuwendungen können für investive Maßnahmen der unter 
Nummer 3 genannten Antragsberechtigten zum quantitativen 
und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreu-
ungsangebote gewährt werden.

Die Zuwendungen des Landes werden in Form von Zuweisun-
gen oder Zuschüssen gewährt. Ein Anspruch der Antragstellen-
den auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtge-
mäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
unter Berücksichtigung des in Anlage 11 festgelegten finanziel-
len Verfügungsrahmens je Landkreis und je kreisfreier Stadt.

2. Gegenstand der Förderung
2.1 Investitionsmaßnahmen
Förderfähig sind Investitionen für den Neubau, den Umbau, die 
Erweiterung – einschließlich des Erwerbs von Gebäuden und 
Grundstücken – die Sanierung sowie die Ausstattung ganztä-
giger Bildungs- und Betreuungsangebote. Dazu zählen insbe-
sondere auch solche Maßnahmen, die energetische Sanierung 
umfassen und im Einklang mit der Zielsetzung dieser Förder-
richtlinie sind.

2.2 Investive Begleit- und Folgemaßnahmen
Förderfähig sind investive Begleit- und Folgemaßnahmen, 
wenn diese in einem unmittelbaren und notwendigen Zusam-
menhang mit Investitionen gemäß Nummer 2.1 stehen.

2.3 Nicht förderfähige Investitionsmaßnahmen
Nicht förderfähig sind Sanierungsaufwendungen, die aus-
schließlich der Instandhaltung und dem Werterhalt der Bau-
substanz und nicht dem Ziel des Ganztagsfinanzhilfegesetzes 
dienen.

Investitionsmaßnahmen, die nicht dem Zwecke der Ganztags-
betreuung von Grundschulkindern, sondern ausschließlich dem 
Zwecke des Schulunterrichts dienen, sind nicht förderfähig.

3. Zuwendungsempfangende/ Antragsberechtigte
3.1 Öffentliche Schulträger
Antragsberechtigt sind Schulträger gemäß § 100 Abs. 1 bis 3 
Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG).

3.2 Freie Schulträger
Antragsberechtigt sind Träger von Ersatzschulen gemäß § 120 
BbgSchulG, soweit sie Betriebskostenzuschüsse gemäß § 124 
BbgSchulG zum Zeitpunkt der Antragstellung erhalten.

3.3 Hortträger
Antragsberechtigt sind Träger von Kindertagesstätten, soweit 
sie Angebote der Kindertagesbetreuung gemäß Kindertages-
stättengesetz für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 erbringen.

3.4 Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte
Eine Weiterleitung an Dritte ist nach vorheriger Zustimmung 
der Bewilligungsbehörde zulässig. Die Erstempfangenden 

1 Berechnungsgrundlage: Schuldatenerhebung 2022/2023; Stichtag: 19. Sep-
tember 2022 (Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an öffentlichen und 
freien Schulen die Jahrgangsstufen eins bis vier besuchen) sowie Bevölke-
rungsvorausberechnung für das Land Brandenburg 2020 bis 2030 - Mittlere 
Variante (Statistischer Bericht A I 8 - u / 21), Amt für Statistik Berlin-Bran-
denburg.
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müssen sicherstellen, dass die Zuwendungsbestimmungen 
durch die Letztempfangenden eingehalten werden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Kooperationsgebot
Voraussetzung ist, dass die unter den Nummern 3.1 bis 3.3 
benannten Antragsberechtigten auf der Grundlage eines ge-
meinsamen pädagogischen Konzeptes (gemäß Nummer 4.2) 
und einer Kooperationsvereinbarung zwischen Grundschule/
Grundschulteilen von Schulzentren mit Trägern der Kinderta-
geseinrichtungen gemäß § 45 SGB VIII ganztägige Angebote 
für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 unterbreiten.

4.2 Pädagogisches Konzept
Neben der Erfüllung der geltenden haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen bedarf es eines genehmigten pädagogischen Kon-
zeptes für das ganztägige Angebot entsprechend der geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Brandenburg, 
das verbindliche Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungs- und Frei-
zeitangebote auch im Mittagsband unterbreitet. Sofern noch 
kein genehmigtes pädagogisches Konzept vorliegt, müssen die 
Bemühungen der Zuwendungsempfangenden ganztägige An-
gebote unterbreiten zu wollen durch Vorlage des Antrags auf 
Ganztag nachgewiesen werden. Die Genehmigung über Ganz-
tagsangebote muss spätestens bis zum 31. Juli 2026 durch die 
Zuwendungsempfangenden eingereicht werden.

4.3 Schaffung und Erhalt von Ganztagsplätzen
Die Maßnahmen nach den Nummern 2.1 und 2.2 sind förderfä-
hig, soweit dadurch ganztägige Bildungs- und Betreuungsplät-
ze oder räumliche Kapazitäten geschaffen oder erhalten wer-
den, um eine zeitgemäße Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. 
Förderfähige Plätze im Sinne dieser Richtlinie sind solche, die 
entweder neu entstehen oder solche ersetzen, die ohne Erhal-
tungsmaßnahmen wegfallen.

4.4 Gemeinsamer Schul- und Hortstandort
Förderfähig sind nur Maßnahmen an einem gemeinsamen 
Schul- und Hortstandort und Maßnahmen, die darauf zielen, 
einen gemeinsamen Schul- und Hortstandort zu etablieren. Das 
heißt, die beiden Standorte müssen eine unmittelbare, fußläufig 
erreichbare Nähe zueinander aufweisen. Bei Schulen mit meh-
reren Standorten der Primarstufe ist lediglich eine Förderung 
am Hauptstandort beziehungsweise an einem Standort möglich, 
an dem die Klassenstufen 1 bis 4 unterrichtet werden.

4.5 Angebotsqualität
Förderfähig sind nur Maßnahmen, die den qualitativen Anfor-
derungen für ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 
Rechnung tragen. Zu den qualitativen Anforderungen zählen 
insbesondere Aussagen zur Kooperation in Form von gemein-
samer Leitung (Abstimmung zwischen den Leitungen der Schu-
le und der Kindertageseinrichtung) und Steuerung, Beteiligung 
von Kindern und Eltern an den Planungsprozessen und gemein-
sam abgestimmte Raumkonzepte. Die fachliche Prüfung erfolgt 
durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) 
anhand der Anlage 2 (Prüfraster Angebotsqualität).

4.6 Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung
Voraussetzung für die Förderung sind, hinsichtlich der Er-
füllung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung, auf-
einander abgestimmte Schulentwicklungs- und Jugendhilfe-
planungen (Kita-Bedarfsplanung), aus denen der Bedarf an 
ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten insbesondere 
mit Blick auf die Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 
Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) ab 
1. August 2026 hervorgeht. Bei Ganztagsangeboten von Schu-
len in freier Trägerschaft mit den dazugehörigen Kindertages-
stätten (Horten) leitet sich der konkrete Bedarf aus der ganztä-
gigen Jugendhilfeplanung (Kita-Bedarfsplanung) ab.

4.7 Standortsicherheit Schule und des Angebotes der 
Kindertagesbetreuung

Zuwendungsfähig sind ausschließlich Maßnahmen an Stand-
orten, die in den gemäß § 102 Abs. 5 BbgSchulG genehmigten 
Schulentwicklungsplänen mittel- bis langfristig als gesichert 
ausgewiesen sind und vom Träger der Schulentwicklungspla-
nung bestätigt wurden.
Dies betrifft auch Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 
für Kinder im Grundschulalter an diesen Standorten; auch 
hier ist gemäß Bedarfsplanung vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ein mittel- bis langfristiger Bedarf 
nachzuweisen.
Bei freien Trägern von Ersatzschulen oder Kindertagesstätten 
(Horte) ist durch den jeweiligen Träger die wirtschaftliche So-
lidität seiner Tätigkeit nachzuweisen.

4.8 Baurechtliche Voraussetzungen
Bauliche Maßnahmen können nur gefördert werden, wenn sie 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig 
sind.

4.9 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
Gefördert werden Investitionen nach Nummer 2, die ab dem 
12. Oktober 2021 (vorzeitiger Maßnahmebeginn) begonnen 
und noch nicht durch Abnahme aller Leistungen abgeschlossen 
wurden, und für die im Antrag erklärt wird, dass es sich um 
selbstständige noch nicht zuvor begonnene Abschnitte einer In-
vestitionsmaßnahme handelt.

Mit der Antragstellung gilt der vorzeitige Maßnahmebeginn 
gemäß Nummer 1.3.1 der VVG/VV zu § 44 LHO für Maßnah-
men, die die oben genannten Kriterien erfüllen, als genehmigt.

Als Beginn einer Maßnahme gilt der Abschluss eines rechts-
verbindlichen Leistungs- und Lieferungsvertrags unter der 
Voraussetzung des unverzüglichen Beginns der Umsetzung 
der vertraglich vereinbarten Leistungen. Bei Vorhaben, die 
in selbstständige Abschnitte eines laufenden Verfahrens auf-
geteilt werden können, ist eine Förderung des selbstständigen 
Abschnitts auch möglich, wenn allein für diesen Abschnitt die 
Förderkriterien erfüllt sind. Bei Baumaßnahmen gelten Pla-
nung, Untersuchungen der Bausubstanz, Grunderwerb und 
Herrichten des Grundstücks (zum Beispiel Gebäudeabbruch, 
Planieren) nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind 
alleiniger Zweck der Zuwendung.
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4.10 Abschluss und Abrechnung der Maßnahmen
Die Investitionsmaßnahmen sind bis zum 31. Dezember 2026 
abzuschließen. Alle geförderten Maßnahmen sind bis zum 
30. Juni 2028 abzurechnen.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Zuwendungs- und Finanzierungsart, Form der Zu-

wendung
Die Zuwendungen werden in Form von Zuweisungen und Zu-
schüssen als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung 
gewährt.

5.2 Höhe der Zuwendung
5.2.1 Förderquote
Die Höhe der Zuwendung in Form einer Zuweisung oder eines 
Zuschusses beträgt bis zu max. 70 Prozent zu den zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben. Als zuwendungsfähige Gesamtaus-
gaben gelten alle zur Durchführung der geförderten Maßnah-
me notwendigen und angemessenen Ausgaben, die durch die 
Bewilligungsbehörde ermittelt und anerkannt worden sind. Die 
Zuwendungsempfangenden haben einen Eigenanteil von min-
destens 30 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
bereitzustellen.

5.2.2 Berücksichtigung finanzschwacher Kommunen
Im Falle von finanzschwachen Kommunen ist ein Eigenan-
teil von zehn Prozent erforderlich. Bei diesen übernimmt das 
Land die Differenz zum Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent 
zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Als finanzschwach im 
Sinne dieser Richtlinie gilt eine Kommune, wenn diese zur 
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach den Vor-
gaben der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) im Jahr vor der Antragstellung und/oder im Jahr 
der Antragstellung verpflichtet war und/oder die Inanspruch-
nahme eines Kassenkredits zum 31.12. vor dem Antragsjahr 
nachweisen kann. Ämter und Verbandsgemeinden als Träger 
der entsprechenden Einrichtungen fallen unter diese Regelung, 
sofern mehr als 50 Prozent der Einwohner in amtsangehörigen/
verbandsgemeindenangehörigen Gemeinden wohnen, die ge-
mäß den genannten Kriterien als finanzschwach gelten.

5.2.3 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben
Als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der zuwendungsfä-
higen Gesamtausgaben bei Hochbaumaßnahmen sind die Kosten-
gruppen der DIN 276 zugrunde zu legen. Die zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben ergeben sich, soweit keine Kostenrichtwerte 
festgelegt worden sind, aus den in den Planungsunterlagen tat-
sächlich nachgewiesenen und baufachlich anerkannten Ausgaben 
für die einzelnen förderfähigen Kostengruppen.

5.2.4 Festsetzung der Zuwendung
Die Bewilligungsbehörde setzt die Höhe der Zuwendung fest. 
Die Zuwendung soll eine Bagatellgrenze von 10.000 Euro nicht 
unterschreiten, mindestens jedoch 5.000 Euro betragen.

5.2.5 Doppelförderung
Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn eine weitere Förde-
rung aus Mitteln der Europäischen Union für den genannten 
Zuwendungszweck erfolgt.

Für Maßnahmen, die nach anderen Gesetzen und Verwal-
tungsvereinbarungen im Wege der Anteilfinanzierung durch 
den Bund oder durch andere Förderprogramme des Bundes 
oder des Landes gefördert werden, können nicht gleichzeitig 
Finanzhilfen nach der hier maßgeblichen Verwaltungsverein-
barung gewährt werden. Die Eigenanteile der Gemeinden und 
Gemeindeverbände an der geförderten Maßnahme dürfen nicht 
durch Mittel der Europäischen Union ersetzt werden.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 Zuwendungen für Baumaßnahmen
Bei Baumaßnahmen sind die VV/VVG Nr. 6 zu § 44 LHO zu 
beachten.

6.2 Zweckbindung
Mit der Zuwendung geförderte Gebäude/bauliche Maßnahmen 
sind seit der Anschaffung oder Fertigstellung für eine Zeitdauer
- von 25 Jahren bei Neubauten und
- von 10 Jahren bei sonstigen baulichen Maßnahmen (un-

bewegliche Gegenstände)
dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden. Bei an-
derweitiger Verwendung vor Fristablauf ist die Bewilligungs-
behörde zu informieren. Die gewährte Zuwendung kann in die-
sem Fall anteilig der erfolgten Nutzungsdauer zurückgefordert 
werden. Ist im Vorfeld bereits eine Nutzungsdauer von weniger 
als 25 Jahren vorgesehen, insbesondere bei Interimslösungen, 
z. B. durch vorübergehende Nutzung mobiler Raumeinheiten, 
kann die Zuwendung anteilig entsprechend der geplanten Nut-
zungsdauer erfolgen. Die Zweckbindungsfrist für Ausstattungs-
investitionen beträgt fünf Jahre beziehungsweise zwei Jahre für 
bewegliche Gegenstände.

6.3 Eigentumsverhältnisse
Eine Zuwendung wird nur gewährt, wenn die Antragstellenden 
Eigentümer oder für mindestens die Dauer der Zweckbindung 
Erbbauberechtigte mit einem Erbbaurecht an dem vorgesehe-
nen Baugrundstück sind oder vertraglich zur Tätigung von In-
vestitionen berechtigt sind.

Sind die Zuwendungsempfangenden nicht Grundstückseigen-
tümer oder Erbbauberechtigte mit einem Erbbaurecht für min-
destens die Dauer der Zweckbindung an dem vorgesehenen 
Baugrundstück, so kann die Bewilligungsbehörde die Gewäh-
rung der Zuwendung vom Bestehen eines sich über die Dauer 
der Zweckbindung erstreckenden Pacht-, Miet- oder sonstigen 
Nutzungsvertrages mit dem Grundstückseigentümer oder Erb-
bauberechtigten abhängig machen.

6.4 Hinweis auf Bundesförderung
Die Zuwendungsempfangenden müssen in geeigneter Form auf 
die Förderung des Bundes hinweisen.

6.5 Zusätzlichkeit der Bundesmittel
Die Zuwendungsempfangenden bestätigen, dass die Fördermit-
tel zusätzlich eingesetzt werden. Die Zusätzlichkeit ist gege-
ben, wenn keine Finanzmittel des Landes einschließlich seiner 
antragstellenden Kommune ersetzt werden, die vor Inkraft-
treten des Ganztagsfinanzhilfegesetzes am 12. Oktober 2021 
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zur Finanzierung eines dem Zwecke des Ganztagsausbaus für 
Grundschulkinder dienenden Investitionsvorhabens durch die 
Finanzplanung festgeschrieben oder durch Verwaltungsakt 
oder Vertrag oder anderweitige Förderung beziehungsweise 
Zuweisung gewährt wurden und den Förderzeitraum 12. Okto-
ber 2021 bis 31. Dezember 2027 betreffen.

7. Verfahren
7.1 Bewilligungsbehörde
Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist die Be-
willigungsbehörde.

7.2 Votenlisten
Die Landkreise und kreisfreien Städte votieren zu den zu för-
dernden Maßnahmen und der Höhe der Förderungen inner-
halb des zur Verfügung stehenden Budgets gemäß Anlage 1. 
Die Landkreise votieren nach Anhörung der kreisangehörigen 
Gemeinden. Sie votieren vorranging unter Berücksichtigung 
der Einhaltung der Gesamtförderquote gemäß § 4 GaFinHG 
(s. FAQ) sowie der erforderlichen Platzkapazitäten für ganztä-
gige Bildungs- und Betreuungsangebote sowie dem Handlungs-
bedarf für die qualitative Verbesserung der Ganztagsangebote, 
welche aus dem Bedarf für die Erfüllung des Rechtsanspruches 
ab 1. August 2026 resultieren.  Die zur Förderung vorgeschla-
genen Maßnahmen werden unter Benennung der jeweiligen 
Zuwendungsbeträge (Votenliste) von den Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten fortlaufend an die Bewilligungsbehörde 
übermittelt. Führt ein der Höhe nach vom Antrag abweichen-
des Votum zu einer Finanzierungslücke, so kann der Antrag nur 
dann bei der ILB eingereicht werden, wenn der Finanzierungs-
plan einschließlich des Nachweises des Eigenanteils angepasst 
worden ist. Kann die geänderte Gesamtfinanzierung nicht abge-
sichert werden, ist die Förderung des Vorhabens nicht möglich.

7.3 Antragsverfahren
7.3.1 Antragsfrist
Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind laufend bis 
zum 31. Dezember 2024 über die von der ILB eingerichtete 
Online-Plattform einzureichen.  Dem Antrag sind die in die-
ser Richtlinie genannten notwendigen Nachweise beizufügen. 
Werden Anträge nicht vollständig bei der ILB eingereicht, setzt 
die ILB nach Prüfung eine angemessene Nachbesserungsfrist. 
Wird diese nicht eingehalten, ist der Antrag durch die Bewilli-
gungsbehörde abzulehnen.

7.3.2 Baufachliche Prüfung
Die Beteiligung der zuständigen baufachtechnischen Prüf-
stelle gemäß Nr. 6 der VV/VVG zu § 44 LHO erfolgt, sofern 
die Zuwendung den Betrag von 1.000.000 Euro übersteigt und 
mehr als 50 Prozent der voraussichtlichen zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben beträgt. Das Verfahren richtet sich im Einzel-
nen nach Anlage 17 zu VV Nr. 6.4 zu § 44 LHO (EZBau). Die 
Beauftragung erfolgt durch die Bewilligungsbehörde. Die bau-
fachtechnische Prüfstelle ist bei der Beratung zur Aufstellung der 
Antragsunterlagen, bei der Antragsprüfung, bei der baubegleiten-
den Überprüfung der Bauausführung und der Prüfung des Ver-
wendungsnachweises frühzeitig zu beteiligen. Sofern eine bau-
fachliche Prüfung erforderlich ist, sind zusätzlich die Unterlagen 
gemäß Nr. 6 EZBau digital und in Papierform beizufügen.

7.3.3 Gesamtfinanzierung des Vorhabens
Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein. 
Öffentliche Träger von Schulen und öffentliche Träger von 
Kindertageseinrichtungen haben im Antragsverfahren zu bestä-
tigen, dass eine die Maßnahme und ihre Finanzierung berück-
sichtigende rechtskräftige Haushaltssatzung vorliegt. Soweit 
die Haushaltssatzung noch keine Rechtskraft erlangt hat, hat 
der Hauptverwaltungsbeamte/die Hauptverwaltungsbeamtin 
unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften 
die Maßnahme zu bestätigen.  Freie Träger haben im Antrags-
verfahren zu bestätigen, dass ein von ihrem zuständigen Gre-
mium beschlossener oder genehmigter Haushalts- bzw. Wirt-
schaftsplan vorliegt.

7.4 Weitere Nachweise
Dem Antrag sind darüber hinaus folgende Nachweise beizu-
fügen:

7.4.1
Maßnahmenbeschreibung mit der Begründung des ganztagsspe-
zifischen Investitionsbedarfes und Investitionsplanung (Kosten- 
und Zeitplanung, Beginn der Investitionsmaßnahme) inklusive 
der Angabe des zuwendungsfähigen Eigenanteils, der auch über 
den erforderlichen Eigenanteil hinausgeht sowie der Erklärung 
über eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemäß § 6 Haushalts-
grundsätzegesetz (HGrG).

7.4.2
Zusätzlich zum Antrag muss das positive Votum des Land-
kreises bzw. der kreisfreien Stadt, in dessen Bereich das In-
vestitionsvorhaben durchgeführt werden soll, eingereicht 
werden. Der Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt übersendet 
sein positives Votum zum Antrag an die Antragstellenden da-
mit die Antragstellenden das positive Votum über die ILB-On-
line-Plattform hochladen kann. Die Voten sind in einer Liste 
zusammenzufassen, fortzuschreiben (Votenliste) und gemäß 
Nr. 7.2 vom Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt an die ILB 
zu übersenden. Die tragenden Gründe für jedes ablehnende 
Votum sind nur in der Votenliste auszuführen. Antragsschluss 
(Eingang des letzten votierten Antrages bei der ILB) ist der 
31. Dezember 2024.

7.4.3
Darlegungen zur Anzahl von Plätzen ganztägiger Bildungs- 
und Betreuungsangebote gemäß der aktuellen Bedarfsplanung 
unter Berücksichtigung der nach Betriebserlaubnis gemäß § 45 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch genehmigten Plätze, die
a) geschaffen werden,
b) von der Schaffung räumlicher Kapazitäten profitieren,
c) erhalten werden oder vom Erhalt räumlicher Kapazitäten 

profitieren.

7.4.4
Im Fall von Nr. 4.9 dieser Richtlinie eine Erklärung, dass es 
sich um einen selbstständigen Abschnitt einer schon begonne-
nen Investitionsmaßnahme handelt.

7.4.5
Erklärung zu Mitteln aus anderen Fördermaßnahmen sowie 
Erklärung, dass Eigenanteile der Gemeinden und Gemeinde-
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verbände an der geförderten Maßnahme nicht durch Mittel der 
Europäischen Union ersetzt werden.

Erklärung, dass für Maßnahmen nicht gleichzeitig Mittel dieser 
Förderrichtlinie gewährt werden, wenn diese

a) bereits nach anderen Gesetzen und Verwaltungsver-
einbarungen im Wege der Anteilfinanzierung durch den 
Bund gefördert werden oder
b) mit anderen Förderprogrammen des Bundes und/oder 
des Landes gefördert werden.

7.4.6
Gemeinsame Darstellung des unmittelbaren Zusammenhangs 
der beantragten Maßnahme mit dem quantitativen und/oder qua-
litativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote 
durch den Schulträger und den Träger der Kindertagesstätte.

7.4.7
Bei einer vorangegangenen Förderung einer Maßnahme aus 
dem Ganztagsbeschleunigungsprogramm (RL Ganztagsbe-
schleunigungsprogramm) ist der Zusammenhang zu der Maß-
nahme nach dieser Richtlinie zu versichern und darzustellen.

7.4.8
Bei Sanierungsaufwendungen die Versicherung durch die An-
tragstellenden, dass diese nicht ausschließlich der Instandhal-
tung und dem Werterhalt der Bausubstanz dienen.

7.4.9
Aufeinander abgestimmte Schulentwicklungs- und Jugendhil-
feplanung (Kita-Bedarfsplanung) sowie Erläuterungen.

7.4.10
Zur Reduzierung des zu erbringenden Eigenanteils gemäß 
Nummer 5.2.2 ist ein entsprechender Nachweis den Antrags-
unterlagen beizufügen.

7.4.11
Bestätigung des Trägers der Schulentwicklungsplanung, dass 
es sich um einen gesicherten Standort handelt.

7.4.12
Bestätigung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, 
dass die Kindertagesstätte (Hort) im Kita-Bedarfsplan berück-
sichtigt ist und eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII vor-
liegt.

7.4.13
Zur Prüfung der Fördervoraussetzungen gemäß Nr. 4.1, 4.2 und 
4.5 sind das Ganztagskonzept sowie die Ganztagsgenehmigung 
einzureichen. Sofern eine Ganztagsgenehmigung noch nicht 
vorliegt, ist die Antragstellung nachzuweisen.

7.4.14
Gemäß Nr. 4.4 sind zum Nachweis des gemeinsamen Schul- 
und Hortstandortes geeignete Nachweise einzureichen (z. B. 
Lageplan, Baugenehmigung).

7.5 Bewilligungsverfahren
7.5.1 Fachliche Beurteilung der Anträge
Die abschließende fachliche und haushaltsseitige Beurteilung 
der Anträge und Auswahl der zu bewilligenden Maßnahmen 
erfolgt durch die Bewilligungsbehörde. Das MBJS unterstützt 
schulfachlich und aus der Sicht der obersten Landesjugendbe-
hörde mit einem fachlichen Votum die Entscheidung der Bewil-
ligungsbehörde. Die Prüfung der Anträge erfolgt insbesondere 
anhand der eingereichten Nachweise zur Erfüllung der Förder-
voraussetzungen und des Förderziels.

7.5.2 Verfügungsrahmen
Der Verfügungsrahmen steht den Landkreisen und kreisfreien 
Städten in der Höhe zur Verfügung, die in der Anlage darge-
stellt ist. Schöpft ein Landkreis bzw. eine kreisfreie Stadt diese 
Mittel nicht durch Anträge mit seinem positiven Votum aus, so 
entscheidet das MBJS über die Vergabe der Restmittel nach 
pflichtgemäßem Ermessen.

7.5.3 Entscheidungen
Die Entscheidungen der Bewilligungsbehörde ergehen nach Er-
füllung aller Bewilligungsvoraussetzungen und bei positivem 
Votum der Landkreise und kreisfreien Städte und des MBJS 
auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Brandenburg (VwVfGBbg) und der LHO. Liegen die 
Zuwendungsvoraussetzungen nicht vor, werden Anträge nicht 
vollständig eingereicht und nicht in einer angemessenen Frist 
nachgebessert oder stehen nicht ausreichend Haushaltsmittel 
zur Verfügung, erteilt die Bewilligungsbehörde einen ableh-
nenden Bescheid.
Bei verfügbaren Haushaltsmitteln, die über die Beträge gemäß 
Anlage 1 dieser Richtlinie hinausgehen sowie bei Restmitteln, 
können die Bewilligungsbehörde und das MBJS vom Verfahren 
gemäß Nr. 7.2 und Nr. 7.4.2 dieser Richtlinie bei Entscheidun-
gen über die Bewilligungen abweichen.

7.5.4 Finanzierungszusicherung
Die Bewilligungsbehörde kann den Antragstellenden vorab 
eine Finanzierungszusicherung gemäß § 1 VwVfGBbg in Ver-
bindung mit § 38 Abs. 1 VwVfG erteilen.

7.6 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
Der Mittelabruf richtet sich nach der Nummer 1.4.4 der An-
lage 21 zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO (ANBest-G) bzw. 
Nummer 1.4 der Anlage 15 zu VV Nummer 5.1 zu § 44 LHO 
(ANBest-P). Die Mittel dürfen erst angefordert werden, wenn 
die entsprechenden Rechnungen bereits den Zuwendungs-
empfangenden vorliegen und innerhalb von zwei Monaten 
nach Auszahlung für fällige Zahlungen eingesetzt werden. Die 
Mittelabrufe sind mit den entsprechenden Nachweisen der In-
vestitionsbank des Landes Brandenburg spätestens bis zum 
30. März 2027 zu übergeben.

7.7 Verwendungsnachweisverfahren
Die Verwendung der Zuwendung ist gemäß den Regelungen 
in Nummer 7 der Anlage 21 zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO 
(ANBest-G) bzw. in Nummer 6 der Anlage 15 zu VV Nr. 5.1 
zu § 44 LHO (ANBest-P) nachzuweisen. Innerhalb von 3 Mo-
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naten (bis spätestens 30. März 2027) nach Erfüllung des Zu-
wendungszwecks, spätestens jedoch nach Ablauf des dritten 
auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, ist der Bewil-
ligungsbehörde die Verwendung der Zuwendung für jede Maß-
nahme gesondert nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Der 
Verwendungsnachweis besteht je Vorhaben aus einem Sachbe-
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis. Die Zuwendungs-
empfangenden haben im Rahmen des Verwendungsnachweises 
zu bescheinigen, dass die gewährten Zuwendungen zweckent-
sprechend, wirtschaftlich und sparsam verwendet und die Mit-
tel zusätzlich eingesetzt wurden.

7.8 Zu beachtende Vorschriften
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie den Nachweis und die Prüfung der Verwendung 
und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zu-
wendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in 
dieser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

8. Geltungsdauer
Diese Förderrichtlinie tritt am Tag nach der Bekanntgabe in 
Kraft und mit Ablauf vom 31.12.2028 außer Kraft.

Anlagen:
Anlage 1 – Verfügungsrahmen
Anlage 2 – Prüfraster Angebotsqualität

Potsdam, den 1. Februar 2024

Der Minister 
für Bildung, Jugend und Sport 

des Landes Brandenburg

Steffen Freiberg
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Anlage 1 gemäß Nr. 1.2 RL

gesamt
gemäß 3.1 und 3.3 RL 
Investitionsprogramm 

Ganztag

gemäß 3.2 RL 
Investitionsprogramm 

Ganztag

Zuwendung Zuwendung Zuwendung

Brandenburg an der Havel 2.267.790,75 €                          2.057.947,82 €                          209.842,93 €                             

Cottbus 2.941.116,30 €                          2.695.011,33 €                          246.104,97 €                             

Frankfurt (Oder) 1.655.112,63 €                          1.459.409,57 €                          195.703,06 €                             

Potsdam 6.822.174,43 €                          5.374.688,45 €                          1.447.485,98 €                          

Barnim 6.613.748,95 €                          6.135.285,68 €                          478.463,27 €                             

Dahme-Spreewald 6.293.363,46 €                          6.058.000,49 €                          235.362,97 €                             

Elbe-Elster 2.732.211,12 €                          2.468.987,81 €                          263.223,31 €                             

Havelland 5.744.008,17 €                          5.503.669,62 €                          240.338,55 €                             

Märkisch-Oderland 6.772.102,21 €                          6.463.140,70 €                          308.961,51 €                             

Oberhavel 7.252.647,33 €                          6.960.162,45 €                          292.484,88 €                             

Oberspreewald-Lausitz 2.955.978,61 €                          2.888.851,12 €                          67.127,49 €                               

Oder-Spree 5.829.462,90 €                          5.211.074,40 €                          618.388,50 €                             

Ostprignitz-Ruppin 2.911.869,37 €                          2.617.580,47 €                          294.288,90 €                             

Potsdam-Mittelmark 7.643.952,40 €                          6.881.704,34 €                          762.248,06 €                             

Prignitz 2.153.458,39 €                          1.982.910,77 €                          170.547,62 €                             

Spree-Neiße 3.173.413,79 €                          2.899.317,01 €                          274.096,78 €                             

Teltow-Fläming 6.135.901,32 €                          5.906.417,41 €                          229.483,91 €                             

Uckermark 3.422.793,40 €                          3.047.227,02 €                          375.566,38 €                             

Gesamt 83.321.105,53 €                        76.611.386,46 €                        6.709.719,07 €                          

Datengrundlagen:

Schuldatenerhebung 2022/23 (Stichtage: 19.09.2022 an allgemeinbildenden Schulen), Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Bevölkerungsvorausberechnung für das Land Brandenburg 2020 bis 2030 - Mittlere Variante (Statistischer Bericht A I 8 - u / 21), Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Bewilligungskontingente für die Landkreise und kreisfreien Städte für die Förderung 
von öffentlichen und freien Trägern von Schulen und Kindertagesstätten (Hort)

kreisfreie Stadt / 
Landkreis

Bewilligungskontingente
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Anlage 2 zur RL Investitionsprogramm Ganztag  

- Qualitätsstandards -                      

 

C:\Users\misch2\AppData\Local\Temp\wc657ab3b90\Anlage 2 Raster_Qualitätsstandard (SWAd3198f9431a9).docx 

 

 

Folgende Kriterien sind in der Antragsstellung berücksichtigt und erkennbar: 

 

Beteiligung trifft zu trifft nicht zu 

Es existiert ein pädagogisches Ganztagskonzept, das von Schule und Kindertagesein-

richtung gemeinsam entwickelt wurde und die verschiedenen Bildungssettings (formal, 

non-formal und informell) berücksichtigt. 

 

  

Das Ganztagskonzept berücksichtigt die für die erlaubniserteilende Behörde notwendi-

gen Mindestanforderungen für eine Einrichtungskonzeption (Genehmigung der Betriebs-

erlaubnisbehörde nach § 45 SGB VIII). 

 

  

An der Ideenentwicklung und Planung werden alle Mitglieder der Konzeptgruppe Ganz-

tag beteiligt. Hierzu muss mindestens ein gemeinsamer Planungsworkshop mit Beteili-

gung der Kinder und Eltern erfolgen. 

 

  

Die bauliche und ausstattungsseitige Gestaltung und damit der ganztagsspezifische 

Mehrbedarf für den Investitionsantrag leitet sich aus dem gemeinsamen Ganztagskon-

zept ab. Dieser gemeinsame Bedarf muss in der Projektbeschreibung/-begründung de-

tailliert und nachvollziehbar dargestellt werden. 

 

  

 

 

Kooperation trifft zu trifft nicht zu 

Ein gemeinsames Bildungsverständnis von Schule und Hort ist beschrieben und wird 

durch gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen weiterentwickelt. 

 

  

Der Standort wird als Lern- und Lebensort gestaltet und öffnet sich in den Sozialraum. 

 

  

Es existieren verbindliche Kooperationsstrukturen der Fachkräfte/ Pädagoginnen und Pä-

dagogen zwischen Schule und Kindertageseinrichtung, die sich in der Gestaltung der 

Räume abbilden (z. Bsp. gemeinsame Besprechungszimmer, Beratungsräume). 

 

  

Es existiert ein gemeinsames Konzept für die individuelle Förderung der Kinder auch bei 

besonderem Unterstützungsbedarf und den Umgang mit Lern- und Hausaufgaben.  

 

  

Es liegt eine gemeinsame Schulentwicklungs- und Kita-Bedarfsplanung abgestimmt vor. 

D.h., dass für jeden Investitionsantrag planungsseitig ausgewiesen sein muss, dass aus 

schulentwicklungsplanerischer und Kita-bedarfsseitigen Sicht der Standort mittel- bis 
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langfristig gesichert ist und, dass bei Neu- und Ausbaumaßnahmen von Ganztagsplätzen 

der Bedarf bestätigt wird. 

 

Es liegt ein gemeinsam abgestimmtes Organisations- und Zuständigkeitskonzept zu Fra-

gen der Mittagsversorgung; z. Bsp. in Form einer Mensa-AG, der Hausaufgabenbetreu-

ung, der Begleitung der Wege zwischen Schule und Hort und Feriengestaltung vor. 

  

 

 

Raumkonzept trifft zu trifft nicht zu 

Es existiert ein zwischen den Partnern aus Schule und Hort abgestimmtes Raum- und 

Ausstattungskonzept. 

 

  

Am Standort wird das Ziel verfolgt, die Raumsituationen und die Ausstattung entspre-

chend der Ganztagskonzeption zu verbessern. 

 

  

Durch die Gestaltung der Räume und der Außenanlagen werden die verschiedenen Be-

dürfnisse der Kinder nach Wissenserwerb, Bewegung, Rückzug und Begegnung unter-

stützt. 

 

  

Die Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen der Kinder werden berücksichtigt. 

 

  

Es werden Begegnungsräume für Kinder und für den Dialog der Pädagogischen Fach-

kräfte geschaffen. 

 

  

Gesundheit 

 
trifft zu trifft nicht zu 

In der Tagesstruktur sind Zeiten für ein gemeinsames Frühstück und ein Mittagessen mit 

ausreichend Möglichkeiten auch für Sport- und Spielphasen ausgewiesen. Für die Ein-

nahme des Mittagessens gibt es ausreichend lange Pausenzeiten.  

 

  

Die Bedeutung gesunder Ernährung wird in den Angeboten von Schule und Hort aufge-

griffen und ist im Ganztagskonzept verankert. 
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